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Berufung von Gruppenvertretern in die Kommunalen Schulausschüsse 

Beschlussvorschlag 

In den Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen werden berufen: 
 
Als Schülervertreterin/Schülervertreter für den Zeitraum bis zum 30.4.2019 (Ablauf 
halbe Wahlperiode): 
 
Mitglied:   Ilona Köhn (Schloss-Schule Stolzenau) 
Ersatzmitglied Damian Wisniewski (Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya) 
 
Als Elternvertreter für den Zeitraum bis zum 31.10.2021: 
 
Mitglied:  Jörg Pfleger (Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya) 
Ersatzmitglied: Ralf Kronenburg (St. Laurentius-Schule HS Liebenau)  

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 
 

 Kreistag 16.12.2016 
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Sachverhalt 

Die Schulausschüsse setzen sich gem. § 110 NSchG aus Mitgliedern der Vertre-
tungskörperschaft des Schulträgers und aus stimmberechtigten Vertretern der Schu-
len (Schülerinnen/Schüler, Eltern, Lehrerinnen/Lehrer) zusammen. 
 
Der Kreisschülerrat hat die Gruppenvertreter der Schülerinnen/Schüler in seiner Sit-
zung am 17.11.2016 für den Ausschuss für die allgemeinbildenden Schulen mit 
Mehrheit gewählt: 
 
Mitglied:   Ilona Köhn 
Ersatzmitglied: Damian Wisniewski 
 
Der Kreiselternrat hat die Gruppenvertreter der Eltern in seiner Sitzung am 
23.11.2016 einstimmig gewählt: 
 
Mitglied:  Jörg Pfleger 
Ersatzmitglied: Ralf Kronenberg 
 
Die Lehrervertreter für den Ausschuss für allgemein bildenden Schulen wurden be-
reits in der konstituierenden Sitzung des Kreistages am 4.11.2016 berufen. 
 
Die Gruppenvertreter im Ausschuss für die berufsbildenden Schulen wurden eben-
falls bereits in der Sitzung des Kreistages am 4.11.2016 berufen. Eine Elternvertrete-
rin/ein Elternvertreter wurde für diesen Ausschuss nicht vorgeschlagen. 
 
Die Vertretungskörperschaft des Schulträgers beruft die Mitglieder auf Vorschlag der 
jeweiligen Gruppen bzw. der jeweiligen Organisation. Die Vorschläge sind nach § 
110 Abs. 4 NSchG bindend.   
 

 


	FLD_voname
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

